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Zusammenfassung KURZ 

Der ENTWURF MUSS IN DIE TONNE – er ist NICHT VERHANDELBAR!

Ein Kurzüberblick mit einigen Aspekten
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Bisher

• Ausübung der Jagd an Revier gekoppelt:

•  entweder Eigenjagdbezirk von mind. 75 ha

• oder ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk aller Flächen einer 
Gemeinde, die eine Jagdgenossenschaft bilden

• Mindestpachtzeit ermöglicht dem Jäger Konzept u.a. zur 
Schadensvermeidung

• Pachtzahlung und Übernahme von Wildschaden durch 
Pächter als Regelfall

• Abschusshöhe beim Schalenwild wird geregelt durch
Abschussvereinbarung jährlich mit dem Verpächter
teilweise Abschussplan, dem der Verpächter zustimmen 
muss

• Ausnahmsweise Mindestabschussplan durch die Behörde

• Wenn erhebliche Beeinträchtigung des waldbaulichen 
Betriebsziels vorliegt.

• Körperlicher Nachweis als Pflicht.

• Durchsetzung liegt im Ermessen der Behörde.

Entwurf

• Verpachtung des Jagdbezirks bleibt.

Gleichzeitig dürfen aber alle Grundeigentümer zusätzlich 

selbst jagen ODER die Flächen einzeln verpachten.

• Mindestpachtzeit wird abgeschafft

➔ Ende des Reviersystems.

• Abschuss: Kein Einfluss der Jagdgenossen mehr.
Abschussvereinbarung entfällt
Kein revierbezogener Jahresabschussplan mehr (mit kleinen 
Ausnahmen)

• Mindestabschussplan wird extrem ausgeweitet

• Schmälerung der allgemeinen Wirkungen des Waldes durch Wild 
genügt als Begründung

• Durchsetzung mit Zwangsstrafmaßnahmen sind ohne 
Ermessensspielraum zu verhängen

• Rechtsmittel wirken nicht aufschiebend

➔Keine oder geringere Pacht, keine Wildschadensübernahme 
mehr

➔Problem für die Jagdgenossen 
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Bisher

• Verbot des Abschusses von Muttertieren, die für die 

Aufzucht der Jungtiere notwendig sind.

• Bejagung von Dam- und Muffelwild mit Schonzeit.

• Von den Jägern und Jagdgenossen gewählter 

Kreisjagdmeister unterstützt Behörde und vermittelt.

Entwurf

• Ab 1. November Aufhebung des Muttertierschutzes.

• Dam- und Muffelwild sind der Ausrottung preisgegeben.

• Der „Kreisjagdberater“ wird von einem Gremium, in dem 

Jäger in der Minderheit sind, bestimmt. Unterstützung und 

Vermittlung fraglich!
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